Antrag der FDP-Fraktion [Stadtname]
Betreff: Hundesteuerbefreiung für Jagdgebrauchshunde
Die Stadtverordnetenversammlung [Stadtname] möge beschließen:
1. Hunde, die eine anerkannte jagdliche Brauchbarkeitsprüfung erfolgreich abgelegt haben, werden von der Hundesteuer ausgenommen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, der GV/StaVo eine Änderung der Hundesteuersatzung zum Beschluss vorzulegen, in der die notwendigen Voraussetzungen und Nachweise für die Steuerbefreiung festgelegt werden (z. B. Vorlage des Jagdscheins und eines Prüfungszeugnisses).
Begründung:
Nach dem Hessischen Jagdgesetz und dem Bundesjagdgesetz gehört zu den obersten Aufgaben der Jäger die nachhaltige Nutzung der Natur. Hierbei sind der Erhalt der Artenvielfalt und der Schutz der Lebensräume wildlebender Tiere zentrale Pflichten. Jagdgebrauchshunde erfüllen wichtige Aufgaben wie das Aufspüren von Wild, das Aufstöbern verendeter Tiere sowie die Nachsuche.
Jagdausübungsberechtigte sind gesetzlich verpflichtet, brauchbare Hunde einzusetzen und deren Eignung durch entsprechende Prüfungsleistungen nachzuweisen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Haltung dieser Hunde nicht vorrangig privat motiviert, sondern Teil einer öffentlichen Aufgabe mit Gemeinwohl‑Bezug.
Eine Entlastung durch Hundesteuerbefreiung für diese Hunde ist aus den genannten Gründen sinnvoll. Damit wird auch ein Signal der Anerkennung gesetzt und die Ausübung naturschutz- und tierschutzbezogener Aufgaben unterstützt.

